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Einführung 

Der häufigste Grund für eine Abmahnung (39%) war nach einer Studie von Trusted Shops 
aus dem Jahr 2009 eine fehlerhafte Widerrufs- bzw. Rückgabebelehrung.  

Die Vorschriften zum Widerrufs- und Rückgaberecht sind komplex und vom juristischen 
Laien kaum zu durchschauen. Aus diesem Grund hat das Bundesjustizministerium seit dem 
Jahr 2002 Musterbelehrungen in die BGB-InfoV eingefügt. Allerdings waren verschiedene 
Gerichte der Auffassung, dass die Verwendung der Musterbelehrungen in den Versionen vor 
dem 1.4.2008 nicht vor Abmahnungen schützen könne. Auch der BGH bestätigte im Jahr 
2009, dass etwa das Wort „frühestens“ aus den alten Mustern nicht konkret genug sei. 

Zum 11.6.2010 tritt nun ein Gesetz in Kraft, welches die Vorschriften zum Widerrufs- und 
Rückgaberecht neu ordnet. Dieses Gesetz wurde bereits im August 2009 beschlossen. 
Trusted Shops Justiziar Dr. Carsten Föhlisch war damals Sachverständiger im Rechtsaus-
schuss des Deutschen Bundestages und begrüßte den Neuentwurf ausdrücklich. 

Für Onlinehändler positiv ist, dass  

1. die Unterschiede zwischen Verkäufen über Plattformen wie eBay und eigenständige 
Online-Shops in Sachen Fristlänge, Wertersatzregelungen und der Möglichkeit, ein 
Rückgaberecht einzuräumen, angeglichen werden und 

2. die Musterbelehrungen von Gerichten nicht mehr für unwirksam eingestuft werden 
können, weil sie in den Anhang des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz-
buche (EGBGB) aufgenommen werden und damit den Rang eines formalen Geset-
zes erhalten. 

Trusted Shops Mitglieder erhalten eine umfassende Unterstützung, um einen rechtssicheren 
Shop aufzubauen. Mit diesem Dokument wollen wir jetzt auch Shopbetreibern helfen, die 
keine Mitglieder von Trusted Shops sind, damit auch sie Abmahnungen wegen der Verwen-
dung einer fehlerhaften Widerrufs- oder Rückgabebelehrung aus dem Wege gehen können, 
indem Sie die hier vorgeschlagenen Musterformulierungen verwenden.  

Die hier angebotenen Muster dürfen erst ab dem 11. Juni 2010 eingesetzt werden. Wer 
die Muster bereits vorher verwendet, belehrt falsch über das Widerrufsrecht und kann 
deswegen abgemahnt werden. Wenn Sie früher einmal eine Unterlassungserklärung 
zum Widerrufsrecht abgegeben haben, müssen Sie diese zunächst von einem Anwalt 
prüfen und ggf. kündigen lassen. 

Ihr Trusted Shops Team 

 

 

 

Noch einige Tipps zur Vertiefung der Informationen 

 Viele Urteile finden Sie auch nach Themen strukturiert und durchsuchbar in unserem 
Blog unter www.shopbetreiber-blog.de. 

 Weitere Rechtsinformationen finden Sie auf www.shopbetreiber-recht.de 

Trusted Shops Mitglieder finden über 60 Muster auf dem neuesten Stand und weitere Infor-
mationen im Mitgliederforum unter www.trustedshops.de 

.

http://www.shopbetreiber-blog.de/�
http://www.shopbetreiber-recht.de/�
http://www.trustedshops.de/�
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Wichtiger Hinweis 

Die Texte sind für den Verkauf von Waren innerhalb der Bundesrepublik Deutschland an 
private Endkunden über einen Onlineshop ab dem 11. Juni 2010 konzipiert. Alle Texte er-
setzen weder eine rechtliche Beratung noch die Auseinandersetzung und eigene Arbeit mit 
den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Weitere Orientierung bietet das Trusted 
Shops Praxishandbuch. Sämtliche Muster sind nur Anwendungsbeispiele und müssen 
stets auf ihre konkrete Anwendbarkeit geprüft und angepasst werden (insbesondere die 
<[markierten]> Passagen). Sollten Sie trotz Verwendung eines Musters aus diesem Doku-
ment abgemahnt werden, wenden Sie sich bitte an uns. 

http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/praxishandbuch.html�
http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/praxishandbuch.html�
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Allgemeine Checkliste für Shopbetreiber 

Bevor wir mit dem neuen Widerrufsrecht starten, wollen wir Ihnen eine allgemeine Checkliste 
an die Hand geben, deren Punkte in Ihrem Shop allesamt erfüllt sein müssen: 
 

 Anbieterkennzeichnung (Impressum) vollständig und aktuell (Vor- und Zuna-
me, vollständige Anschrift, ggf. Handelsregisternummer und weitere Angaben) 

 Anbieterkennzeichnung auf jeder Seite des Shops deutlich verlinkt (z.B. „Im-
pressum“ in der Navigationsleiste) 

 Datenschutzerklärung vollständig (z.B. auch Hinweis auf Newsletterversand, 
Bonitätsprüfung, Cookies etc.) 

 Datenschutzerklärung von Seiten, auf denen Daten erhoben werden, deutlich 
verlinkt (z.B. „Datenschutz“ in der Fußzeile) 

 Datenschutzrechtliche Einwilligungen nachweisbar eingeholt (z.B. „Opt-In“ 
zur Newsletterwerbung im Bestellablauf) 

 Datensicherheit gewährleistet (SSL-Verschlüsselung bei Übertragung von 
Zahlungsdaten, sichere Passwortvergabe, falls es einen LogIn-Bereich gibt) 

 Produktbeschreibungen vollständig (wesentliche Merkmale der Ware, weitere 
Kennzeichnungspflichten bei bestimmten Produktarten) 

 Produktabbildungen rechtlich einwandfrei (z.B. keine Verletzung von Urheber-
rechten durch Übernahme fremder Fotos ohne Genehmigung) 

 Preisangaben vollständig und korrekt (z.B. auch Grundpreisangaben bei be-
stimmten Produkten, keine Gegenüberstellung mit veralteten UVPs, keine Ver-
wendung von Streichpreisen ohne Erläuterung etc.) 

 Versandkosten und Zusatzkosten vollständig genannt (Versandkosten für alle 
belieferten Länder, für alle Produktgruppen und –gewichte, evtl. Nachnahmege-
bühren, Zölle etc.) 

 Versandkosten vor Einleitung des Bestellvorgangs deutlich verlinkt (z.B. Link 
neben dem Produktpreis auf der Produktdetailseite) oder explizit genannt (bei 
einheitlicher Pauschale) 
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 Lieferzeiten korrekt genannt (möglichst präzise Angaben auf der Produktseite, 
keine Widersprüche zu Angaben in AGB oder auf anderen Informationsseiten, 
keine „in der Regel-Angaben“) 

 Bestellvorgang transparent ausgestaltet (Darstellung einzelner Schritte, Kor-
rekturmöglichkeiten) 

 Zahlungsmöglichkeiten vollständig genannt (keine Widersprüche zwischen 
Informationsseiten und tatsächlich im Bestellprozess angebotenen Möglichkei-
ten) 

 Widerrufs- ODER Rückgabebelehrung korrekt (Verwendung des Beleh-
rungsmusters aus dem EGBGB, keine eigenmächtigen Änderungen, keine un-
zulässigen Ergänzungen oder Einschränkungen) 

 Widerrufs- ODER Rückgaberecht auf der Bestellseite deutlich verlinkt (z.B. 
Link namens „Widerrufsrecht“ über dem Bestell-Button) 

 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) rechtlich korrekt (so wenig Klau-
seln wie möglich, keine ungeprüfte Übernahme aus fremden Shops) 

 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) wirksam einbezogen (z.B. Opt-In-
Box mit Link auf AGB über dem Bestell-Button, AGB-Dokument in HTML leicht 
lesbar) 

 Vertragsschluss korrekt und transparent (Information des Kunden, wie der 
Vertrag zustande kommt, widerspruchsfreie Formulierungen in Shop und E-
Mail-Bestätigung) 

 E-Mail-Bestätigung unverzüglich nach Eingang der Bestellung verschickt (z.B. 
Auto-Mail) 

 E-Mail-Bestätigung vollständig (Pflichtangaben u.a. Produktmerkmale, Preis, 
Versandkosten, Anbieterkennzeichnung, Widerrufsbelehrung) 

 Lieferung mit rechtlichen Informationen in „Textform“ (z.B. vollständige AGB, 
Widerrufsbelehrung, Anbieterkennzeichnung) 

 

Erfüllen Sie alle Kriterien? Dann haben Sie schon einen großen Schritt in Richtung Rechtssi-
cherheit getan. Im Nachfolgenden gehen wir nun speziell auf das Widerrufsrecht und seine 
Neuerungen zum 11. Juni 2010 ein. 
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Das neue Widerrufsrecht im Online-Handel 

1. Häufige Fehler 

Das Widerrufsrecht birgt ein hohes Risiko für den Shopbetreiber, abgemahnt zu werden. Die 
folgenden Fehler wurden in der Vergangenheit sehr häufig gemacht: 

 Möchten Sie das Widerrufsrecht jedem Kunden, also auch gewerblichen Kunden 
anbieten? Häufig wird in AGB nicht zwischen Unternehmern und Verbrauchern diffe-
renziert, so dass auch gewerblichen Kunden ein Widerrufsrecht zusteht. Dies können 
Sie durch einen klarstellenden Zusatz über der Widerrufsbelehrung vermeiden. Laut 
BGH ist im Zweifel von der Verbrauchereigenschaft auszugehen. Ein zusätzliches 
Auswahlfeld im Bestellverlauf „Ich bestelle als Unternehmer“ kann Klarheit über 
den Charakter der Bestellung schaffen. 

 Häufig werden das Widerrufsrecht (§ 355 BGB) und das Rückgaberecht (§ 356 
BGB) vermischt, oder es finden sich unterschiedliche Formulierungen in AGB, 
FAQ, Informationsseiten, Bestellverlauf, E-Mail etc. Dies ist abmahngefährdet und 
führt zu einer Verlängerung der Widerrufsfrist für den Kunden. Es ist empfehlenswert, 
an allen Stellen im Shop die vom Gesetz zur Verfügung gestellten Musterbelehrungen 
ohne Änderungen zu verwenden. 

 Bitte überprüfen Sie, ob in Ihrem Portfolio Artikel enthalten sind, bei denen das 
Widerrufsrecht nicht besteht und weisen Sie in diesem Fall hierauf hin. Die Aus-
nahmen sind in § 312d Abs. 4 BGB abschließend geregelt, d.h. können nicht beliebig 
erweitert werden, wenn die Rücknahme der Ware wirtschaftlich unzumutbar erscheint. 
Lassen Sie sich im Zweifel unbedingt rechtsanwaltlich beraten, ob ein Produkt ausge-
nommen werden kann oder nicht, um Abmahnungen oder Fristverlängerungen zu 
vermeiden. 

 Wenn Ihre Kunden die Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechtes über-
nehmen sollen, muss die sog. „40-EUR-Klausel" wirksam vertraglich vereinbart wer-
den (z.B. noch einmal zusätzlich in AGB). Beim Rückgaberecht (§ 356 BGB) ist die 
Verwendung der 40-EUR-Klausel nicht möglich. 

 Wenn der Kunde die Rücksendekosten nicht tragen muss (z.B. beim Rückgaberecht 
oder Widerrufsrecht über 40 EUR), darf er die Ware nach überwiegender Meinung un-
frei oder per Nachnahme zurück schicken. Die Klausel „Unfreie Rücksendungen 
werden nicht angenommen“ wurde für unzulässig und abmahnfähig erklärt. Die 
Verweigerung der Annahme in solchen Fällen ist eine unzulässige Einschränkung des 
Widerrufsrechtes. 

 Der EuGH entschied kürzlich, dass auch die Hinsendekosten dem Verbraucher 
zurückerstattet werden müssen. Keinesfalls darf daher in AGB geregelt werden, dass 
im Fall des Widerrufs nur der Kaufpreis zurückerstattet wird. 

 Wenn Sie außerhalb der Gestaltungshinweise Änderungen an dem amtlichen Mus-
ter zum Widerrufsrecht vornehmen, haben Sie keine Rechtssicherheit nach § 360 
BGB mehr. Da eine vollständige, korrekte und transparente Belehrung bei der derzei-
tigen Gesetzeslage auf eigene Faust so gut wie unmöglich ist, empfehlen wir die Ver-
wendung des amtlichen Musters, das zum 11.06.2010 in Kraft tritt, weil dieses per Ge-
setz (§ 360 Abs. 3 BGB n.F.) für rechtmäßig erklärt wird. 
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2. Historische Entwicklung 

Das Widerrufsrecht im Onlinehandel gibt es in Deutschland erst seit 10 Jahren. Dennoch hat 
es schon mehrfach inhaltliche und strukturelle Änderungen erfahren. Händler, die schon 
seit längerer Zeit im Geschäft sind, werden sich gut an die zahlreichen Abmahnwellen, 
Diskussionen und Gesetzesänderungen erinnern.  

Seinen Ursprung hat das Widerrufsrechtes in der europäischen Fernabsatzrichtlinie (Richtli-
nie 97/7/EG), welche in Deutschland zunächst im Fernabsatzgesetz umgesetzt wurde. Im 
Jahr 2002 wurden die Vorschriften dieses Gesetzes in das BGB und die BGB-InfoV über-
führt.  

Diese Normen wurden nur kurze Zeit später durch das OLGVertrÄndG erneut geändert, was 
zur Folge hatte, dass der Verbraucher bei fehlerhafter Belehrung ein unendliches 
Widerrufsrecht hat. Gleichzeitig wurde mit diesem Gesetz das BMJ ermächtigt, eine Muster-
belehrung in einer Verordnung zur Verfügung zu stellen. Von dieser Ermächtigung machte 
das BMJ auch Gebrauch und am 31.09.2002 wurde die bis 31.03.2008 im Wesentlichen 
unveränderte Musterbelehrung in die BGB-InfoV eingefügt. Eine weitere Konsequenz des 
OLGVertrÄndG war die Einführung der Monatsfrist bei verspäteter Textformelehrung, wo-
raus die herrschende Meinung (KG Berlin, OLG Hamburg und andere) die Ansicht konstru-
ierte, dass bei eBay eben diese verlängerte Widerrufsfrist von einem Monat gilt. 

Im Jahr 2004 setzte der Gesetzgeber die Fernabsatzrichtlinie für Finanzdienstleistungen 
(FARLFDL) um und verkomplizierte die bestehenden Widerrufs- und Rückgabevorschriften 
weiter. Anstatt jeweils eigenständige Regelungen für Online-Händler und Finanzdienstleister 
zu schaffen, vermischte der Gesetzgeber beide Branchen. Daraus entstand eine unüber-
schaubare Flut von Informationspflichten, welche Online-Händler für den Beginn der 
Widerrufsfrist zu erfüllen haben. Besondere Bedeutung hatte die Erweiterung der Anforde-
rungen an die flüchtige Vorab-Belehrung. Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 10 BGB-InfoV musste der 
Händler jetzt nicht mehr nur über Bestehen und Nichtbestehen, sondern auch noch über die 
Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung und Rechtsfolgen des Widerrufs informieren. 
Leider versäumte der Gesetzgeber zu diesem Zeitpunkt, die Fehler der Musterbelehrung zu 
korrigieren, sodass die Verwendung dieses für den Händler mit erheblichen Risiken verbun-
den blieb. Außerdem wurde die verfehlte 40-Euro-Klausel im Zuge dieser Änderung noch 
weiter verkompliziert. 

Erst im Jahr 2008 trat die Dritte Verordnung zur Änderung der BGB-InfoV in Kraft, mit der die 
bekannten Schwächen der Musterwiderrufsbelehrung korrigiert wurden. Der größte Manko 
blieb jedoch bestehen: Die Musterbelehrung war weiterhin nur Bestandteil einer Verordnung 
und konnte daher bei Entdeckung neuer Fehler durch die Instanzgerichte für unwirksam 
erklärt werden. 

Zum 11. Juni 2010 tritt nun eine Neufassung der Vorschriften zum Widerrufs- und Rückga-
berecht in Kraft, mit der die Musterbelehrungen aus der BGB-InfoV entfernt und neu im 
Anhang zum Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) eingefügt wer-
den. Damit wird für Rechtssicherheit bei den Unternehmern gesorgt. Denn wer das Beleh-
rungsmuster in seinem Shop verwendet, kann deswegen nicht mehr abgemahnt wer-
den. 

Bitte beachten Sie, dass die neuen Muster auf keinen Fall vor dem 11. Juni 2010 ver-
wendet werden dürfen. 
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3. Hinweis auf das Widerrufsrecht 

Der Verbraucher muss auch nach der neuen Rechtslage weiterhin auf das Bestehen oder 
Nichtbestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts sowie die Bedingungen, Einzel-
heiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der 
Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe, einschließ-
lich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs oder der 
Rückgabe gemäß § 357 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für die erbrachte Dienstleis-
tung zu zahlen hat, hingewiesen werden. 

Im Online-Shop reicht hierfür die Vorabinformation. Außerdem muss der Verbraucher in 
Textform über sein Widerrufsrecht belehrt werden. Dies kann z.B. in der Bestellbestäti-
gungsmail geschehen. Für beide Belehrungen, also vor Vertragsschluss im Shop als auch in 
Textform, ist die Verwendung der neuen Musterbelehrung zu empfehlen. 

Muster 1 Hinweis auf das Widerrufsrecht 

Sie haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. Hier finden Sie die Einzelheiten zu Ihrem 
Widerrufsrecht

4. Neue gesetzliche Musterwiderrufsbelehrung 

 <Link auf Widerrufsbelehrung auf separater Seite, #Anker in AGB bzw. all-
gemeinen Informationsseiten > 

Nachstehend finden Sie die ab 11. Juni 2010 geltende neue amtliche 
Musterwiderrufsbelehrung aus Anlage 1 zu Artikel 246 § 2 Abs. 2 Satz 1 EGBGB. Den 
Originaltext finden Sie im BGBl. I 2009, 2389 - 2390, abrufbar unter:  
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl109s2355.pdf%27] 

Muster 2 Gesetzliches Muster für die Widerrufsbelehrung 
Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von [14 Tagen] (1) ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail) [oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Sa-
che] (2) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (3). Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs [oder der Sache] (2). Der Widerruf ist zu richten 
an: (4) 

Widerrufsfolgen (5) 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. 
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. (6) Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz 
leisten. (7) [Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich 
auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übri-
gen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache 
entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und 
alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. (8) Paketversandfähige Sachen sind auf unsere [Kosten und] 
(9) Gefahr zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.] (2) Verpflichtungen 
zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung [oder der Sache] (2), für uns mit deren Empfang. 

Besondere Hinweise (10) 

Finanzierte Geschäfte (11) 

(Ort), (Datum), (Unterschrift des Verbrauchers) (12) 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl109s2355.pdf%27%5d�
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Gestaltungshinweise 

(1) Wird die Belehrung nicht spätestens bei, sondern erst nach Vertragsschluss mitgeteilt, lautet der Klammerzu-
satz "einem Monat". In diesem Fall ist auch Gestaltungshinweis 8 einschlägig, wenn der dort genannte Hinweis 
nicht spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt. Bei Fernabsatzverträgen steht eine unverzüglich nach 
Vertragsschluss in Textform mitgeteilte Widerrufsbelehrung einer solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der 
Unternehmer den Verbraucher gemäß Artikel 246 § 1 Abs. 1 Nr. 10 EGBGB unterrichtet hat. 

(2) Der Klammerzusatz entfällt bei Leistungen, die nicht in der Überlassung von Sachen bestehen. 

(3) Liegt einer der nachstehenden Sonderfälle vor, ist Folgendes einzufügen: 

a) bei schriftlich abzuschließenden Verträgen: „ , jedoch nicht, bevor Ihnen auch eine Vertragsurkunde, Ihr 
schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt worden ist.“; 

b) bei Fernabsatzverträgen (§ 312b Abs. 1 Satz 1 BGB) über die 

aa) Lieferung von Waren: „ , jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lie-
ferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung)“; 

bb) Erbringung von Dienstleistungen: „ , jedoch nicht vor Vertragsschluss“; 

in beiden Fällen ist der Zusatz wie folgt zu vervollständigen: „und auch nicht vor Erfüllung unserer Informations-
pflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB“; 

c) bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312e Abs. 1 Satz 1 BGB): „ , jedoch nicht vor Erfüllung 
unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB“; 

d) bei einem Kauf auf Probe (§ 454 BGB): „ , jedoch nicht, bevor der Kaufvertrag durch Ihre Billigung des gekauf-
ten Gegenstandes für Sie bindend geworden ist“; 

e) bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen (§ 481 Abs. 1 Satz 1 BGB): „ , jedoch nicht, bevor wir Ihnen sämtliche in § 2 
Abs. 1 und 3 BGB-InfoV bestimmten Angaben schriftlich mitgeteilt haben“. 

Wird für einen Vertrag belehrt, der unter mehrere der vorstehenden Sonderfälle fällt (z. B. ein Fernabsatzvertrag 
über die Lieferung von Waren im elektronischen Geschäftsverkehr), sind die jeweils zutreffenden Ergänzungen 
zu kombinieren (in dem genannten Beispiel wie folgt: „ , jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei 
der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht 
vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB 
sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB“). 

(4) Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten. 

Zusätzlich können angegeben werden Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Verbraucher eine 
Bestätigung seiner Widerrufserklärung an den Unternehmer erhält, auch eine Internet-Adresse. 

(5) Dieser Absatz kann entfallen, wenn die beiderseitigen Leistungen erst nach Ablauf der Widerrufsfrist erbracht 
werden. Dasselbe gilt, wenn eine Rückabwicklung nicht in Betracht kommt (z. B. Hereinnahme einer Bürg-
schaft). 

(6) Bei Widerrufsrechten nach § 485 Abs. 1 BGB ist folgender Satz einzufügen: 

"Eine Vergütung für geleistete Dienste sowie für die Überlassung der Nutzung von Wohngebäuden müssen Sie 
nicht zahlen." 

(7) Bei Fernabsatzverträgen über Dienstleistungen ist folgender Satz einzufügen: 

„Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf 
gleichwohl erfüllen müssen.“ 

(8) Wenn ein Hinweis auf die Wertersatzpflicht gemäß § 357 Abs. 3 Satz 1 BGB und eine Möglichkeit zu ihrer 
Vermeidung nicht spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt, ist anstelle dieses Satzes folgender Satz 
einzufügen: „Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechte-
rung müssen Sie keinen Wertersatz leisten.“ Bei Fernabsatzverträgen steht ein unverzüglich nach Vertrags-
schluss in Textform mitgeteilter Hinweis einem solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der Unternehmer den 
Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung in einer dem eingesetzten Fernkommunikati-
onsmittel entsprechenden Weise über die Wertersatzpflicht und eine Möglichkeit zu ihrer Vermeidung unterrich-
tet hat. 

(9) Ist entsprechend § 357 Abs. 2 Satz 3 BGB eine Übernahme der Versandkosten durch den Verbraucher ver-
einbart worden, kann der Klammerzusatz weggelassen werden. Stattdessen ist hinter „zurückzusenden.“ Fol-
gendes einzufügen: 
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„Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn 
der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem 
höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich ver-
einbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.“ 

(10) Bei einem Widerrufsrecht gemäß § 312d Abs. 1 BGB, das für einen Fernabsatzvertrag über die Erbringung 
einer Dienstleistung gilt, ist hier folgender Hinweis aufzunehmen: 

„Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch voll-
ständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.“ 

Bei einem Widerrufsrecht nach § 485 Abs. 1 BGB ist hier folgender Hinweis aufzunehmen: 

„Die Widerrufsfrist verlängert sich auf einen Monat, wenn Ihnen nicht bereits vor Vertragsschluss ein Prospekt 
über das Wohnungsobjekt ausgehändigt worden ist oder wenn der Prospekt nicht in der Sprache des Staates, 
dem Sie angehören oder in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abgefasst ist. Ist der Prospekt in Deutsch abgefasst, 
gilt dies, wenn Sie Bürger oder Bürgerin eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Vertragsstaats 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, nur, wenn Sie um einen Prospekt in der oder 
einer der Amtssprachen Ihres Heimatlandes gebeten und ihn nicht erhalten haben. 

Bei Widerruf müssen Sie ggf. auch die Kosten einer notariellen Beurkundung erstatten, wenn dies im Vertrag 
ausdrücklich bestimmt ist.“ 

Diese Rubrik entfällt, wenn keiner der vorgenannten Fälle einschlägig ist. 

(11) Der nachfolgende Hinweis für finanzierte Geschäfte kann entfallen, wenn ein verbundenes Geschäft nicht 
vorliegt: 

„Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen Sie den finanzierten Vertrag, sind Sie 
auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. 
Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darle-
hensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksam-
werden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen 
hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finan-
zierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten 
(Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. 

Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, widerrufen Sie beide Vertragserklä-
rungen gesondert.“ 

Bei einem finanzierten Erwerb eines Grundstücks oder eines grundstücksgleichen Rechts ist Satz 2 des vorste-
henden Hinweises wie folgt zu ändern: 

"Dies ist nur anzunehmen, wenn die Vertragspartner in beiden Verträgen identisch sind oder wenn der Darle-
hensgeber über die Zurverfügungstellung von Darlehen hinausgeht und Ihr Grundstücksgeschäft durch Zusam-
menwirken mit dem Veräußerer fördert, indem er sich dessen Veräußerungsinteresse ganz oder teilweise zu 
Eigen macht, bei der Planung, Werbung oder Durchführung des Projekts Funktionen des Veräußerers über-
nimmt oder den Veräußerer einseitig begünstigt." 

(12) Ort, Datum und Unterschriftsleiste können entfallen. In diesem Fall sind diese Angaben entweder durch die 
Wörter „Ende der Widerrufsbelehrung“ oder durch die Wörter „Ihr(e) (einsetzen: Firma des Unternehmers)“ zu 
ersetzen. 

 

5. Widerrufsbelehrung für Warenlieferungen 

Die vorstehende Musterbelehrung muss für Online-Shops noch angepasst werden, wofür die 
Gestaltungshinweise umgesetzt werden müssen. Nachfolgend steht Ihnen eine 
Musterwiderrufsbelehrung für den Verkauf von Waren zur Verfügung, welche noch um die 
Rücksendeadresse ergänzt werden muss. 
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Wichtiger Hinweis: Voraussetzungen für die Verwendung des Musters 3: Fernabsatzvertrag im elekt-
ronischen Geschäftsverkehr über Warenlieferungen, keine Erbringung von Dienstleistungen, 
Widerrufsbelehrung und Hinweis auf die Wertersatzpflicht gemäß § 357 Abs. 3 Satz 1 BGB und eine 
Möglichkeit zu ihrer Vermeidung erfolgt spätestens unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform und 
zusätzlich zuvor im Onlineshop oder auf der eBay-Artikelseite „klar und verständlich“, kein Kauf auf 
Probe, Vereinbarung der Übernahme der Rücksendekosten durch den Verbraucher im Rahmen des 
gesetzlich Möglichen („40-EUR-Klausel“), kein finanziertes Geschäft. 

Muster 3 Angepasste Muster-Widerrufsbelehrung  
für die Lieferung von Waren 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen 
wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Be-
lehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wieder-
kehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und 
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 
BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: 

[Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten. (Zusätz-
lich können angegeben werden Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Ver-
braucher eine Bestätigung seiner Widerrufserklärung an den Unternehmer erhält, auch 
eine Internet-Adresse.)] 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück-
zugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie 
uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zu-
stand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlas-
sung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf 
deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzu-
führen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestim-
mungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, 
indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, 
was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zu-
rückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Wa-
re der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Be-
trag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum 
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte 
Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht 
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung 
von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie 
mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. 

Ende der Widerrufsbelehrung 
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6. Widerrufsbelehrung für Dienstleistungen 

Bieten Sie in Ihrem Shop Dienstleistungen an, ist hierfür eine spezielle Belehrung erforder-
lich. Wenn Sie Waren und Dienstleistungen anbieten, ist es erforderlich, sowohl eine Waren- 
als auch eine Dienstleistungs-Widerrufsbelehrung bereitzuhalten. Einen Sonderfall stellen 
sog. gekoppelte Verträge dar, die von den Mustern nicht abgedeckt werden. Im Nachfolgen-
den erhalten Sie eine auf die Erbringung von Dienstleistungen angepasste 
Widerrufsbelehrung. 

Wichtiger Hinweis: Voraussetzungen für die Verwendung des Muster 4: Fernabsatzvertrag im 
elektronischen Geschäftsverkehr über die Erbringung von Dienstleistungen, kein Verkauf von Wa-
ren, Widerrufsbelehrung erfolgt spätestens unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform, kein fi-
nanziertes Geschäft. 

Muster 4 Angepasste Muster-Widerrufsbelehrung  
für Erbringung von Dienstleistungen 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Beleh-
rung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer 
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB 
sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 
3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-
rufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

[Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten (Zusätz-
lich können angegeben werden Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Ver-
braucher eine Bestätigung seiner Widerrufserklärung an den Unternehmer erhält, auch 
eine Internet-Adresse.)] 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück-
zugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie 
uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zu-
stand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu 
führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Wi-
derruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen 
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Ende der Widerrufsbelehrung 
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7. Hinweis auf das Rückgaberecht 

Alternativ zum Widerrufsrecht kann dem Verbraucher ein uneingeschränktes Rückgaberecht 
gemäß § 356 BGB eingeräumt werden. Bis zum 11. Juni 2010 ist es notwendig, dem Ver-
braucher dieses Recht in Textform einzuräumen. Diese Voraussetzung entfällt jedoch zum 
11. Juni, sodass z.B. auch bei eBay eine Rückgabebelehrung verwendet werden kann. Auf 
das Rückgaberecht muss der Unternehmer im Onlineshop hinweisen. 

Muster 5 Hinweis auf das Rückgaberecht 

Sie haben ein vierzehntägiges Rückgaberecht. Hier finden Sie die Einzelheiten zu Ih-
rem Rückgaberecht

 

 <Link auf Rückgabebelehrung auf separater Seite, #Anker in AGB> 

8. Neue gesetzliche Musterrückgabebelehrung 

Neben der Musterwiderrufsbelehrung findet sich nun auch die Musterrückgabebelehrung 
in der Anlage 2 EGBGB Anlage 2 zu Artikel 246 § 2 Abs. 3 Satz 1. Fundstelle des Original-
textes: BGBl. I 2009, 2391 - 2393, abrufbar unter:  
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl109s2355.pdf%27] 

Muster 6 Gesetzliches Muster für die Rückgabebelehrung 

Rückgabebelehrung 

Rückgaberecht 

Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von [14 Tagen] (1) durch Rücksendung der 
Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (z.B. als Brief, Fax, E-Mail), je-
doch nicht vor Eingang der Ware (2). Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z.B. bei sperrigen Gütern) können 
Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf 
unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an: (3) 

(4) 

(5) 

Rückgabefolgen 

Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. 
gezogene Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Ware kann 
Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prü-
fung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie 
die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene 
Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie Ihr Eigentum in Gebraucher nehmen und alles unter-
lassen, was deren Wert beeinträchtigt. (6) Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 
30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, 
für uns mit dem Empfang. 

Finanzierte Geschäfte (7) 

(Ort), (Datum), (Unterschrift des Verbrauchers) (8) 

 

 

 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl109s2355.pdf%27%5d�
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Gestaltungshinweise: 

(1) Wird die Belehrung nicht spätestens bei, sondern erst nach Vertragsschluss mitgeteilt, lautet der Klammerzu-
satz „einem Monat“. In diesem Fall ist auch Gestaltungshinweis 6 einschlägig, wenn der dort genannte Hinweis 
nicht spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt. Bei Fernabsatzverträgen steht eine unverzüglich nach 
Vertragsschluss in Textform mitgeteilte Rückgabebelehrung einer solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der 
Unternehmer den Verbraucher gemäß Artikel 246 § 1 Abs. 1 Nr. 10 EGBGB unterrichtet hat. 

(2) Liegt einer der nachstehenden Sonderfälle vor, ist Folgendes einzufügen: 

a) bei schriftlich abzuschließenden Verträgen: „und auch nicht, bevor Ihnen auch eine Vertragsurkunde, Ihr 
schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt worden ist.“; 

b) bei Fernabsatzverträgen (§ 312b Abs. 1 Satz 1 BGB): „beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informati-
onspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB“; 

c) bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312e Abs. 1 Satz 1 BGB): „und auch nicht vor Erfüllung 
unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB“; 

d) bei einem Kauf auf Probe (§ 454 BGB): „und auch nicht, bevor der Kaufvertrag durch Ihre Billigung des ge-
kauften Gegenstandes für Sie bindend geworden ist“. 

Wird für einen Vertrag belehrt, der unter mehrere der vorstehenden Sonderfälle fällt (z. B. ein Fernabsatzvertrag 
im elektronischen Geschäftsverkehr), sind die jeweils zutreffenden Ergänzungen zu kombinieren (in dem ge-
nannten Beispiel wie folgt: „beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor 
Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 
2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Ver-
bindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB“). 

(3) Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Rückgabeadressaten. 

Zusätzlich können angegeben werden Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Verbraucher eine 
Bestätigung seines Rücknahmeverlangens an den Unternehmer erhält, auch eine Internet-Adresse. 

(4) Hier kann der Hinweis hinzugefügt werden: 

„Die Rückgabe paketfähiger Ware kann auch an (einsetzen: Namen/Firma und Telefonnummer einer Versand-
stelle) erfolgen, die die Ware bei Ihnen abholt.“ 

(5) Hier kann der Hinweis hinzugefügt werden: 

„Bei Rücknahmeverlangen wird die Ware bei Ihnen abgeholt.“ 

(6) Wenn ein Hinweis auf die Wertersatzpflicht gemäß § 357 Abs. 3 Satz 1 BGB und eine Möglichkeit zu ihrer 
Vermeidung nicht spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt, ist anstelle dieses Satzes folgender Satz 
einzufügen: „Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechte-
rung müssen Sie keinen Wertersatz leisten.“ Bei Fernabsatzverträgen steht ein unverzüglich nach Vertrags-
schluss in Textform mitgeteilter Hinweis einem solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der Unternehmer den 
Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung in einer dem eingesetzten Fernkommunikati-
onsmittel entsprechenden Weise über die Wertersatzpflicht und eine Möglichkeit zu ihrer Vermeidung unterrich-
tet hat. 

(7) Der nachfolgende Hinweis für finanzierte Geschäfte kann entfallen, wenn ein verbundenes Geschäft nicht 
vorliegt: 

„Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und machen Sie von Ihrem Rückgaberecht Gebrauch, 
sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit 
bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr 
Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirk-
samwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu 
Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem 
finanzierten Vertrag ein. 

Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Rückgabe-
recht Gebrauch und widerrufen Sie Ihre auf Abschluss des Darlehensvertrages gerichtete Willenserklärung.“ 

(8) Ort, Datum und Unterschriftsleiste können entfallen. In diesem Falle sind diese Angaben entweder durch die 
Wörter „Ende der Rückgabebelehrung“ oder durch die Wörter „Ihr(e) (einsetzen): Firma des Unternehmers)“ zu 
ersetzen. 
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9. Angepasste Rückgabebelehrung  

Wichtiger Hinweis: Voraussetzungen für die Verwendung des Muster 7: Fernabsatzvertrag über 
Warenlieferung im elektronischen Geschäftsverkehr, Rückgabebelehrung und Hinweis auf die 
Wertersatzpflicht gemäß § 357 Abs. 3 Satz 1 BGB und eine Möglichkeit zu ihrer Vermeidung erfolgt 
spätestens unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform und zusätzlich zuvor im Onlineshop oder 
auf der eBay-Artikelseite „klar und verständlich“, kein Kauf auf Probe, kein finanziertes Geschäft. 

Muster 7 Angepasste Rückgabebelehrung  

Rückgabebelehrung 

Rückgaberecht 

Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch 
Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform (z.B. als Brief, Fax, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger 
(bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teil-
lieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 
2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 
1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Nur bei nicht paketversandfähi-
ger Ware (z.B. bei sperrigen Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch 
Rücknahmeverlangen in Textform erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksen-
dung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen 
hat zu erfolgen an: 

<Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Rückgabeadressaten. (Zu-
sätzlich können angegeben werden Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der 
Verbraucher eine Bestätigung seines Rücknahmeverlangens an den Unternehmer erhält, 
auch eine Internet-Adresse.)> 

Bei Rücknahmeverlangen wird die Ware bei Ihnen abgeholt. 

Rückgabefolgen 

Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zu-
rückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. 
Bei einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, 
wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen et-
wa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie 
die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der 
Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie Ihr Eigen-
tum in Gebraucher nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Ver-
pflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. 
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, für 
uns mit dem Empfang. 

Ende der Rückgabebelehrung  
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10. Gleichstellung eBay und Online-Shops 

In der Vergangenheit wurde kontrovers diskutiert, wie lang die Widerrufsfrist bei Verträgen 
ist, die über eBay geschlossen werden und ob in diesen Fällen Wertersatz für Verschlechte-
rungen infolge bestimmungsgemäßer Ingebrauchnahme der Ware verlangt werden kann. 

Die überwiegende Rechtsprechung ging davon aus, dass die Widerrufsfrist bei eBay einen 
Monat beträgt, da der Verbraucher erst nach Vertragsschluss in Textform belehrt werde. Aus 
gleichem Grund war es nach dieser Meinung auch nicht möglich, Wertersatz für die bestim-
mungsgemäße Ingebrauchnahme zu verlangen. Es gab nur vereinzelte Gerichtsentschei-
dungen, die das anders sahen. 

Zum 11. Juni 2010 wird diese Diskussion per Gesetz beendet. Es wird eine Sondervorschrift 
für Fernabsatzverträge eingefügt, die besagt, dass eine „unverzüglich nach 
Vertragschluss in Textform“ erfolgte Belehrung einer solchen bei Vertragsschluss gleich 
steht, wenn der Unternehmer den Verbraucher vor Abgabe von dessen Bestellung im Onli-
ne-Shop bzw. auf der eBay-Artikelseite „klar und verständlich“ ausführlich über das 
Widerrufsrecht unterrichtet hat, also das vollständige Widerrufsmuster bereits auf der Websi-
te verwendet. Künftig wird die Frage sein, wann eine Belehrung spätestens geschickt wer-
den muss, damit die zweiwöchige Frist und der erweiterte Wertersatzanspruch gelten. 

Integriert der Händler bei eBay eine korrekte Widerrufsbelehrung z.B. in die Angebotsbestä-
tigungs-Mail, die automatisch im Moment des Vertragsschlusses versendet wird, beträgt 
auch bei eBay die Widerrufsfrist 14 Tage und nicht einen Monat. Außerdem darf in diesem 
Fall auch Wertersatz für eine bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme verlangt werden. Ob 
auch spätere Zeitpunkte ausreichen, werden die Gerichte in Zukunft zu klären haben. 

Wer sowohl einen eigenen Online-Shop betreibt als auch Waren über eBay anbietet, 
kann also ab dem 11. Juni 2010 bei all seinen Angeboten die gleiche Widerrufs- oder 
Rückgabebelehrung verwenden, wenn die Textform-Belehrung „unverzüglich nach 
Vertragsschluss“ mitgeteilt wird. 

11. Unangreifbare Musterbelehrungen 

In einem neuen § 360 Abs. 3 Satz 1 und 2 BGB wird außerdem geregelt, dass derjenige, 
welcher die Muster aus den Anlagen zum EGBGB verwendet, die gesetzlichen Anforderun-
gen an eine korrekte Widerrufsbelehrung erfüllt. Damit gibt die Verwendung der Muster-
belehrung erstmals Rechtssicherheit, denn ein deutsches Gericht kann das BGB nicht für 
unwirksam erklären, anders als die bislang geltende BGB-InfoV. 

Am 03.09.2009 entschied der EuGH, dass Wertersatz für eine bestimmungsgemäße Inge-
brauchnahme grundsätzlich nicht geschuldet wird, es sei denn, die Art der Ingebrauchnahme 
widerspricht den Grundsätzen des Bürgerlichen Rechts, wie z.B. Treu und Glauben oder 
dem Bereicherungsrecht. Aufgrund dieses Urteils empfahlen wir, Änderungen an der Mus-
terbelehrung vorzunehmen. 

Durch die Aufnahme der Musterbelehrungen in das EGBGB und der damit einhergehenden 
gesetzlichen Privilegierung sowie des Referentenentwurfs des BMJ vom 23.3.2010 zur An-
passung der Wertersatzvorschriften raten wir nunmehr von diesen Änderungen ab.  

Die neuen Muster sollten (auch bezüglich der Wertersatzbelehrung) unverändert aus 
dem Gesetz übernommen werden. Wir halten die neuen Muster für „abmahnsicher“. 
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12. Wichtige Gesetze 

Gültig ab 11.06.2010 

1. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - 
Auszug 

§ 13 Verbraucher 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

§ 14 Unternehmer 
(1) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsge-
schäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen berufli-
chen Tätigkeit handelt.  
(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesell-
schaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und 
Verbindlichkeiten einzugehen. 

§ 126b Textform 
Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss die Erklärung in 
einer Urkunde oder auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in 
Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die Person des Erklären-
den genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der 
Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden. 

§ 286 Verzug des Schuldners 
(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die 
nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mah-
nung in Verzug. Der Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die 
Leistung sowie die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfah-
ren gleich.  
(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn  
1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,  
2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemesse-
ne Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von 
dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt,  
3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert,  
4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist.  
(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, 
wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies 
gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf 
diese Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders 
hingewiesen worden ist. Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rech-
nung oder Zahlungsaufstellung unsicher ist, kommt der Schuldner, der 
nicht Verbraucher ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Emp-
fang der Gegenleistung in Verzug.  
(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge 
eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat. 

§ 288 Verzugszinsen 
(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der 
Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.  
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, 
beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über 
dem Basiszinssatz.  
(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere 
Zinsen verlangen.  
(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausge-
schlossen. 

§ 312b Fernabsatzverträge 
(1) Fernabsatzverträge sind Verträge über die Lieferung von Waren 
oder über die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Finanz-
dienstleistungen, die zwischen einem Unternehmer und einem 
Verbraucher unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunika-
tionsmitteln abgeschlossen werden, es sei denn, dass der Vertrags-
schluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten 
Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt. Finanzdienstleistungen 
im Sinne des Satzes 1 sind Bankdienstleistungen sowie Dienstleistun-
gen im Zusammenhang mit einer Kreditgewährung, Versicherung, 
Altersversorgung von Einzelpersonen, Geldanlage oder Zahlung.  
(2) Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur 
Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrags zwischen einem 
Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche 
Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbe-
sondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie 
Rundfunk, Tele- und Mediendienste.  
(3) Die Vorschriften über Fernabsatzverträge finden keine Anwendung 
auf Verträge  
1. über Fernunterricht (§ 1 des Fernunterrichtsschutzgesetzes),  
2. über die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden (§ 481),  
3. über Versicherungen sowie deren Vermittlung,  

4. über die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten, die Begründung, Veräußerung und Aufhebung von dingli-
chen Rechten an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 
sowie über die Errichtung von Bauwerken,  
5. über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen 
Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs, die am Wohnsitz, am 
Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz eines Verbrauchers von Unter-
nehmern im Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten geliefert 
werden,  
6. über die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unter-
bringung, Beförderung, Lieferung von Speisen und Getränken sowie 
Freizeitgestaltung, wenn sich der Unternehmer bei Vertragsschluss 
verpflichtet, die Dienstleistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder 
innerhalb eines genau angegebenen Zeitraums zu erbringen,  
7. die geschlossen werden  
a) unter Verwendung von Warenautomaten oder automatisierten 
Geschäftsräumen oder  
b) mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln auf Grund der 
Benutzung von öffentlichen Fernsprechern, soweit sie deren Benut-
zung zum Gegenstand haben.  
(4) Bei Vertragsverhältnissen, die eine erstmalige Vereinbarung mit 
daran anschließenden aufeinander folgenden Vorgängen oder eine 
daran anschließende Reihe getrennter, in einem zeitlichen Zusam-
menhang stehender Vorgänge der gleichen Art umfassen, finden die 
Vorschriften über Fernabsatzverträge nur Anwendung auf die erste 
Vereinbarung. Wenn derartige Vorgänge ohne eine solche Vereinba-
rung aufeinander folgen, gelten die Vorschriften über Informations-
pflichten des Unternehmers nur für den ersten Vorgang. Findet jedoch 
länger als ein Jahr kein Vorgang der gleichen Art mehr statt, so gilt der 
nächste Vorgang als der erste Vorgang einer neuen Reihe im Sinne 
von Satz 2.  
(5) Weitergehende Vorschriften zum Schutz des Verbrauchers bleiben 
unberührt. 

§ 312c Unterrichtung des Verbrauchers bei Fernab-
satzverträgen 
(1) Der Unternehmer hat den Verbraucher bei Fernabsatzverträgen 
nach Maßgabe des Artikels 246 §§ 1 und 2 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu unterrichten. 
(2) Der Unternehmer hat bei von ihm veranlassten Telefongesprächen 
seine Identität und den geschäftlichen Zweck des Kontakts bereits zu 
Beginn eines jeden Gesprächs ausdrücklich offenzulegen. 
(3) Bei Finanzdienstleistungen kann der Verbraucher während der 
Laufzeit des Vertrags jederzeit vom Unternehmer verlangen, dass ihm 
dieser die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in einer Urkunde zur Verfügung stellt. 
(4) Weitergehende Einschränkungen bei der Verwendung von Fern-
kommunikationsmitteln und weitergehende Informationspflichten auf 
Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt. 

§ 312d Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernab-
satzverträgen 
(1) Dem Verbraucher steht bei einem Fernabsatzvertrag ein 
Widerrufsrecht nach § 355 zu. Anstelle des Widerrufsrechts kann dem 
Verbraucher bei Verträgen über die Lieferung von Waren ein Rückga-
berecht nach § 356 eingeräumt werden.  
(2) Die Widerrufsfrist beginnt abweichend von § 355 Abs. 3 Satz 1 
nicht vor Erfüllung der Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche, bei der Lieferung von Waren nicht vor 
deren Eingang beim Empfänger, bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung und bei 
Dienstleistungen nicht vor Vertragsschluss. 
(3) Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Dienstleistung auch dann, 
wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des 
Verbrauchers vollständig erfüllt ist, bevor der Verbraucher sein 
Widerrufsrecht ausgeübt hat. 
(4) Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, 
nicht bei Fernabsatzverträgen  
1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt 
werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten 
sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksen-
dung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren 
Verfalldatum überschritten würde,  
2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von 
Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsie-
gelt worden sind,  
3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten, es sei 
denn, dass der Verbraucher seine Vertragserklärung telefonisch 
abgegeben hat, 
4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen, es sei 
denn, dass der Verbraucher seine Vertragserklärung telefonisch 
abgegeben hat, 
5. die in der Form von Versteigerungen (§ 156) geschlossen werden,  
6. die die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Finanzdienst-
leistungen zum Gegenstand haben, deren Preis auf dem Finanzmarkt 
Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat 
und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere 
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Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, Anteilsscheinen, die 
von einer Kapitalanlagegesellschaft oder einer ausländischen Invest-
mentgesellschaft ausgegeben werden, und anderen handelbaren 
Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten, oder 
7. zur Erbringung telekommunikationsgestützter Dienste, die auf 
Veranlassung des Verbrauchers unmittelbar per Telefon oder Telefax 
in einem Mal erbracht werden, sofern es sich nicht um Finanzdienst-
leistungen handelt. 
(5) Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Fernabsatzverträgen, 
bei denen dem Verbraucher bereits auf Grund der §§ 495, 506 bis 512 
ein Widerrufs- oder Rückgaberecht nach den §§ 355 oder 356 zusteht. 
Bei Ratenlieferungsverträgen gilt Absatz 2 entsprechend.  
(6) Bei Fernabsatzverträgen über Dienstleistungen hat der Verbrau-
cher abweichend von § 357 Abs. 1 Wertersatz für die erbrachte 
Dienstleistung nach den Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt 
nur zu leisten, wenn er vor Abgabe seiner Vertragserklärung auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen worden ist und wenn er ausdrücklich 
zugestimmt hat, dass der Unternehmer vor Ende der Widerrufsfrist mit 
der Ausführung der Dienstleistung beginnt. 

§ 312e Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 
(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses eines 
Vertrags über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von 
Dienstleistungen eines Tele- oder Mediendienstes (Vertrag im elektro-
nischen Geschäftsverkehr), hat er dem Kunden  
1. angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel zur 
Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe der Kunde Eingabefehler vor 
Abgabe seiner Bestellung erkennen und berichtigen kann,  
2. die in Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche bestimmten Informationen rechtzeitig vor Abgabe von 
dessen Bestellung klar und verständlich mitzuteilen,  
3. den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf elektroni-
schem Wege zu bestätigen und  
4. die Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Vertrags-
schluss abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu speichern.  
Bestellung und Empfangsbestätigung im Sinne von Satz 1 Nr. 3 gelten 
als zugegangen, wenn die Parteien, für die sie bestimmt sind, sie 
unter gewöhnlichen Umständen abrufen können.  
(2) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 findet keine Anwendung, wenn der 
Vertrag ausschließlich durch individuelle Kommunikation geschlossen 
wird. Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Satz 2 findet keine Anwendung, 
wenn zwischen Vertragsparteien, die nicht Verbraucher sind, etwas 
anderes vereinbart wird.  
(3) Weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer Vorschrif-
ten bleiben unberührt. Steht dem Kunden ein Widerrufsrecht gemäß § 
355 zu, beginnt die Widerrufsfrist abweichend von § 355 Abs. 3 Satz 1 
nicht vor Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 geregelten Pflichten. 

§ 312f Kündigung und Vollmacht zur Kündigung 
Wird zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher nach 
diesem Untertitel ein Dauerschuldverhältnis begründet, das ein 
zwischen dem Verbraucher und einem anderen Unternehmer beste-
hendes Dauerschuldverhältnis ersetzen soll, und wird anlässlich der 
Begründung des Dauerschuldverhältnisses von dem Verbraucher 
1. die Kündigung des bestehenden Dauerschuldverhältnisses erklärt 
und der Unternehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter zur 
Übermittlung der Kündigung an den bisherigen Vertragspartner des 
Verbrauchers beauftragt oder 
2. der Unternehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter zur Erklärung 
der Kündigung gegenüber dem bisherigen Vertragspartner des 
Verbrauchers bevollmächtigt, 
bedarf die Kündigung des Verbrauchers oder die Vollmacht zur 
Kündigung der Textform. 

§ 312g Abweichende Vereinbarungen 
Von den Vorschriften dieses Untertitels darf, soweit nicht ein anderes 
bestimmt ist, nicht zum Nachteil des Verbrauchers oder Kunden 
abgewichen werden. Die Vorschriften dieses Untertitels finden, soweit 
nicht ein anderes bestimmt ist, auch Anwendung, wenn sie durch 
anderweitige Gestaltungen umgangen werden. 

§ 346 Wirkungen des Rücktritts 
(1) Hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt vorbehalten 
oder steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu, so sind im Falle des 
Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die 
gezogenen Nutzungen herauszugeben.  
(2) Statt der Rückgewähr oder Herausgabe hat der Schuldner Werter-
satz zu leisten, soweit  
1. die Rückgewähr oder die Herausgabe nach der Natur des Erlangten 
ausgeschlossen ist,  
2. er den empfangenen Gegenstand verbraucht, veräußert, belastet, 
verarbeitet oder umgestaltet hat,  
3. der empfangene Gegenstand sich verschlechtert hat oder unterge-
gangen ist; jedoch bleibt die durch die bestimmungsgemäße Inge-
brauchnahme entstandene Verschlechterung außer Betracht.  
Ist im Vertrag eine Gegenleistung bestimmt, ist sie bei der Berechnung 
des Wertersatzes zugrunde zu legen; ist Wertersatz für den Ge-
brauchsvorteil eines Darlehens zu leisten, kann nachgewiesen 
werden, dass der Wert des Gebrauchsvorteils niedriger war.  
(3) Die Pflicht zum Wertersatz entfällt,  
1. wenn sich der zum Rücktritt berechtigende Mangel erst während 
der Verarbeitung oder Umgestaltung des Gegenstandes gezeigt hat,  

2. soweit der Gläubiger die Verschlechterung oder den Untergang zu 
vertreten hat oder der Schaden bei ihm gleichfalls eingetreten wäre,  
3. wenn im Falle eines gesetzlichen Rücktrittsrechts die Verschlechte-
rung oder der Untergang beim Berechtigten eingetreten ist, obwohl 
dieser diejenige Sorgfalt beobachtet hat, die er in eigenen Angelegen-
heiten anzuwenden pflegt.  
Eine verbleibende Bereicherung ist herauszugeben.  
(4) Der Gläubiger kann wegen Verletzung einer Pflicht aus Absatz 1 
nach Maßgabe der §§ 280 bis 283 Schadensersatz verlangen. 

§ 355 Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen 
(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach 
dieser Vorschrift eingeräumt, so ist er an seine auf den Abschluss des 
Vertrags gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn er 
sie fristgerecht widerrufen hat. Der Widerruf muss keine Begründung 
enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung der Sache 
innerhalb der Widerrufsfrist gegenüber dem Unternehmer zu erklären; 
zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.  
(2) Die Frist beträgt 14 Tage, wenn dem Verbraucher spätestens bei 
Vertragsschluss eine den Anforderungen des § 360 Abs. 1 entspre-
chende Widerrufsbelehrung in Textform mitgeteilt wird. Bei Fernab-
satzverträgen steht eine unverzüglich nach Vertragsschluss in Text-
form mitgeteilte Widerrufsbelehrung einer solchen bei Vertragsschluss 
gleich, wenn der Unternehmer den Verbraucher gemäß Artikel 246 § 1 
Abs. 1 Nr 10 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
unterrichtet hat. Wird die Widerrufsbelehrung dem Verbraucher nach 
dem gemäß Satz 1 oder Satz 2 maßgeblichen Zeitpunkt mitgeteilt, 
beträgt die Widerrufsfrist einen Monat. Dies gilt auch dann, wenn der 
Unternehmer den Verbraucher über das Widerrufsrecht gemäß Artikel 
246 § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerli-
chen Gesetzbuche zu einem späteren als dem in Satz 1 oder Satz 2 
genannten Zeitpunkt unterrichten darf. 
(3) Die Widerrufsfrist beginnt, wenn dem Verbraucher eine den 
Anforderungen des § 360 Abs. 1 entsprechende Belehrung über sein 
Widerrufsrecht in Textform mitgeteilt worden ist. Ist der Vertrag 
schriftlich abzuschließen, so beginnt die Frist nicht, bevor dem 
Verbraucher auch eine Vertragsurkunde, der schriftliche Antrag des 
Verbrauchers oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder Antrags 
zur Verfügung gestellt wird. Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die 
Beweislast den Unternehmer. 
(4) Das Widerrufsrecht erlischt spätestens sechs Monate nach 
Vertragsschluss. Diese Frist beginnt bei der Lieferung von Waren nicht 
vor deren Eingang beim Empfänger. Abweichend von Satz 1 erlischt 
das Widerrufsrecht nicht, wenn der Verbraucher nicht entsprechend 
des § 360 Abs. 1 über sein Widerrufsrecht in Textform belehrt worden 
ist, bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen ferner nicht, 
wenn der Unternehmer seine Mitteilungspflichten gemäß  Artikel 246 § 
2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 Nr. 1 und 3 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche nicht ordnungsgemäß erfüllt hat. 

§ 356 Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen 
(1) Das Widerrufsrecht nach § 355 kann, soweit dies ausdrücklich 
durch Gesetz zugelassen ist, beim Vertragsschluss auf Grund eines 
Verkaufsprospekts im Vertrag durch ein uneingeschränktes Rückga-
berecht ersetzt werden. Voraussetzung ist, dass  
1. im Verkaufsprospekt eine den Anforderungen des § 360 Abs. 2 
entsprechende Belehrung über das Rückgaberecht enthalten ist und  
2. der Verbraucher den Verkaufsprospekt in Abwesenheit des Unter-
nehmers eingehend zur Kenntnis nehmen konnte und  
(2) Das Rückgaberecht kann innerhalb der Widerrufsfrist, die jedoch 
nicht vor Erhalt der Sache beginnt, und nur durch Rücksendung der 
Sache oder, wenn die Sache nicht als Paket versandt werden kann, 
durch Rücknahmeverlangen ausgeübt werden. Im Übrigen sind die 
Vorschriften über das Widerrufsrecht entsprechend anzuwenden. An 
die Stelle von § 360 Abs. 1 tritt § 360 Abs. 2. 

§ 357 Rechtsfolgen des Widerrufs und der Rückga-
be 
(1) Auf das Widerrufs- und das Rückgaberecht finden, soweit nicht ein 
anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt 
entsprechende Anwendung. § 286 Abs. 3 gilt für die Verpflichtung zur 
Erstattung von Zahlungen nach dieser Vorschrift entsprechend; die 
dort bestimmte Frist beginnt mit der Widerrufs- oder Rückgabeerklä-
rung des Verbrauchers. Dabei beginnt die Frist im Hinblick auf eine 
Erstattungsverpflichtung des Verbrauchers mit Abgabe dieser Erklä-
rung, im Hinblick auf eine Erstattungsverpflichtung des Unternehmers 
mit deren Zugang.  
(2) Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rück-
sendung verpflichtet, wenn die Sache durch Paket versandt werden 
kann. Kosten und Gefahr der Rücksendung trägt bei Widerruf und 
Rückgabe der Unternehmer. Wenn ein Widerrufsrecht nach § 312d 
Abs. 1 Satz 1 besteht, dürfen dem Verbraucher die regelmäßigen 
Kosten der Rücksendung vertraglich auferlegt werden, wenn der Preis 
der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht 
übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Sache der Ver-
braucher die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des 
Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, dass die gelieferte 
Ware nicht der bestellten entspricht.  
(3) Der Verbraucher hat abweichend von § 346 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme 
der Sache entstandene Verschlechterung zu leisten, wenn er spätes-
tens bei Vertragsschluss in Textform auf diese Rechtsfolge und eine 
Möglichkeit hingewiesen worden ist, sie zu vermeiden. Bei Fernab-
satzverträgen steht ein unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform 
mitgeteilter Hinweis einem solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn 
der Unternehmer den Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von dessen 
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Vertragserklärung in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmit-
tel entsprechenden Weise über die Wertersatzpflicht und eine Mög-
lichkeit zu ihrer Vermeidung unterrichtet hat. Satz 1 gilt nicht, wenn die 
Verschlechterung ausschließlich auf die Prüfung der Sache zurückzu-
führen ist. § 346 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 findet keine Anwendung, wenn 
der Verbraucher über sein Widerrufsrecht ordnungsgemäß belehrt 
worden ist oder hiervon anderweitig Kenntnis erlangt hat.  
(4) Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 

§ 360 Widerrufs- und Rückgabebelehrung 
(1) Die Widerrufsbelehrung muss deutlich gestaltet sein und dem 
Verbraucher entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten 
Kommunikationsmittels seine wesentliche Rechte deutlich machen. 
Sie muss Folgendes enthalten: 
1. einen Hinweis auf das Recht zum Widerruf, 
2. einen Hinweis darauf, dass der Widerruf keiner Begründung bedarf 
und in Textform oder durch Rücksendung der Sache innerhalb der 
Widerrufsfrist erklärt werden kann, 
3. den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen, gegenüber 
dem der Widerruf zu erklären ist, und 
4. einen Hinweis auf Dauer und Beginn der Widerrufsfrist sowie 
darauf, dass zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der 
Widerrufserklärung oder der Sache genügt. 
(2) Auf die Rückgabebelehrung ist Absatz 1 Satz 1 entsprechend 
anzuwenden. Sie muss Folgendes enthalten: 
1. einen Hinweis auf das Recht zur Rückgabe, 
2. einen Hinweis darauf, dass die Ausübung des Rückgaberechts 
keiner Begründung bedarf, 
3. einen Hinweis darauf, dass der Rückgaberecht nur durch Rücksen-
dung der Sache oder, wenn die Sache nicht als Paket versandt 
werden kann, durch Rücknahmeverlangen in Textform innerhalb der 
Rückgabefrist ausgeübt werden kann, 
4. den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen, an den die 
Rückgabe zu erfolgen hat oder gegenüber dem das 
Rücknahmeverlangen zu erklären ist, und 
5. einen Hinweis auf Dauer und Beginn der Rückgabefrist sowie 
darauf, dass zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Sache 
oder des Rücknahmeverlangens genügt. 
(3) Die dem Verbraucher gemäß § 355 Abs. 3 Satz 1 mitzuteilende 
Widerrufsbelehrung genügt den Anforderungen des Absatzes 1 und 
den diesen ergänzenden Vorschriften dieses Gesetzes, wenn das 
Muster der Anlage 1 zum Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche in Textform verwendet wird. Die dem Verbraucher 
gemäß § 356 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 355 Abs. 3 Satz 1 
mitzuteilende Rückgabebelehrung genügt den Anforderungen des 
Absatzes 2 und den diesen ergänzenden Vorschriften dieses Geset-
zes, wenn das Muster der Anlage 2 zum Einführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche in Textform verwendet wird. Der Unter-
nehmer darf unter Beachtung von Absatz 1 Satz 1 in Format und 
Schriftgröße von den Mustern abweichen und Zusätze wie die Firma 
oder ein Kennzeichen des Unternehmers anbringen. 

2. Einführungsgesetz zum Bürgerli-
chen Gesetzbuche (EGBGB) – Auszug 

Artikel 246 Informationspflichten bei besonderen 
Vertriebsformen 
§ 1 Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen  
(1) Bei Fernabsatzverträgen muss der Unternehmer dem Verbraucher 
rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung folgende 
Informationen in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel 
entsprechenden Weise klar und verständlich und unter Angabe des 
geschäftlichen Zwecks zur Verfügung stellen:  
1. seine Identität, anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmens-
register, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige 
Registernummer oder gleichwertige Kennung, 
2. die Identität eines Vertreters des Unternehmers in dem Mitglied-
staat, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen 
solchen Vertreter gibt, oder die Identität einer anderen gewerblich 
tätigen Person als dem Anbieter, wenn der Verbraucher mit dieser 
geschäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, in der diese Person 
gegenüber dem Verbraucher tätig wird, 
3. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere 
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen diesem, seinem 
Vertreter oder einer anderen gewerblich tätigen Person gemäß 
Nummer 2 und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen 
Personen, Personenvereinigungen oder  -gruppen auch den Namen 
eines Vertretungsberechtigten, 

4. wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung sowie Informa-
tionen darüber, wie der Vertrag zustande kommt, 
5. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder 
regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat, 
6. einen Vorbehalt, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung 
(Ware oder Dienstleistung) zu erbringen, und einen Vorbehalt, die 
versprochene Leistung im Fall ihrer Nichtverfügbarkeit nicht zu 
erbringen, 
7. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller 
damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unterneh-
mer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben 
werden kann, über die Grundlage für seine Berechnung, die dem 
Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht, 
8. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten 
sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die 
nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung 
gestellt werden, 
9. die Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung oder 
Erfüllung, 
10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs- oder Rückga-
berechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbe-
sondere Namen und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der 
Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs oder der 
Rückgabe, einschließlich Informationen über den Betrag, den der 
Verbraucher im Fall des Widerrufs oder der Rückgabe gemäß § 357 
Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für die erbrachte Dienstleistung 
zu zahlen hat, 
11. alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die 
Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn 
solche zusätzlichen Kosten durch den Unternehmer in Rechnung 
gestellt werden, und 
12. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebo-
te, insbesondere hinsichtlich des Preises. 
… 

§ 2 Weitere Informationspflichten bei Fernabsatzver-
trägen 
(1) Der Unternehmer hat dem Verbraucher ferner die in Satz 2 
bestimmten Informationen in Textform mitzuteilen, und zwar bei 
1. … 
2. sonstigen Dienstleistungen und bei der Lieferung von Waren 
alsbald, spätestens bis zur vollständigen Erfüllung des Vertrages, bei 
Waren spätestens bis zur Lieferung an den Verbraucher. 
Der Unternehmer hat dem Verbraucher gemäß Satz 1 mitzuteilen: 
1. die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, 
2. die in § 1 Abs. 1 genannten Informationen 
3. … 
4. bei der Lieferung von Waren oder sonstigen Dienstleistungen ferner 
a) die in § 1 Abs. 2 Nr. 3 genannten Informationen bei Verträgen die 
ein Dauerschuldverhältnis betreffen und für eine längere Zeit als ein 
Jahr oder für unbestimmte Zeit geschlossen sind, sowie 
b) Informationen über Kundendienst und geltende Gewährleistungs- 
und Garantiebedingungen. 
(2) … 
(3) Zur Erfüllung seiner Informationspflicht gemäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 
2 in Verbindung mit § 1 Nr. 10 über das Bestehen des Widerrufs- oder 
Rückgaberechts kann der Unternehmer die in den Anlagen 1 und 2 für 
die Belehrung über das Widerrufs- oder Rückgaberecht vorgesehenen 
Muster verwenden. Soweit die nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 1 Nr. 3 und 10, nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 in 
Verbindung mit § 1 Abs. 2 Nr. 3 und nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 
Buchstabe b mitzuteilenden Informationen in den Vertragsbestimmun-
gen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten 
sind, bedürfen sie einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten 
Form. 

§ 3 Informationspflichten bei Verträgen im elektroni-
schen Geschäftsverkehr  
Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr muss der Unter-
nehmer den Kunden unterrichten  
1. über die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertrags-
schluss führen, 
2. darüber, ob der Vertragstext nach dem Vertragsschluss von dem 
Unternehmer gespeichert wird und ob er dem Kunden zugänglich ist, 
3. darüber, wie er mit den gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Verfügung gestellten technischen 
Mitteln Eingabefehler vor Abgabe der Bestellung erkennen und 
berichtigen kann, 
4. über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Spra-
chen und 
5. über sämtliche einschlägigen Verhaltenskodizes, denen sich der 
Unternehmer unterwirft, sowie die Möglichkeit eines elektronischen 
Zugangs zu diesen Regelwerken. 
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Über Trusted Shops 

Wenngleich die technischen Voraussetzungen für sichere und komfortable Einkäufe 
im Internet weitgehend gegeben sind, fällt es gerade kleinen und mittelständischen 
Online-Shops oft noch schwer, ihre eigene Vertrauenswürdigkeit und Seriosität zu 
belegen. Zumal für Endkunden häufig nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, ob 
hinter dem Online-Shop auch tatsächlich ein seriöser Betreiber steht. 

Geben Sie Ihren Besuchern Vertrauen und Sicherheit 

Zwei Drittel der deutschen Internetshopper haben bereits 
einmal eine Bestellung abgebrochen, weil ihnen der be-
suchte Shop nicht seriös genug erschien (IWB Trendscout 
2007). Um das Kundenvertrauen in den eigenen Online-
Shop zusteigern, bietet Trusted Shops mit der Kombination 
aus Zertifizierung, Gütesiegel, Käuferschutz, Kundenbewer-
tung und Kundenservice eine vielfach bewährte Lösung.  

Der starke Partner von mehr als 7.300 Shopbetreibern 

Die Trusted Shops GmbH beschäftigt zur Zeit etwa 70 Mitarbeiter am Standort Köln, 
darunter zahlreiche Wirtschaftsjuristen, die die Prüfung der Mitgliedshändler Online-
Händler vornehmen. Zur Zeit sind mehr als 7.300 Online-Shops mit dem Trusted 
Shops Gütesiegel ausgezeichnet und bieten ihren Kunden den Trusted Shops Käu-
ferschutz an - darunter Neckermann.ch, Edeka24, Hess Natur, Microsoft Press, 
Seat, Music Store, Euronics, Atelco, redcoon, Apart sowie eine Vielzahl kleiner und 
mittelständischer Unternehmen. 

Sowohl die Initiative D21 als auch Stiftung Warentest (Ausgabe Finanztest 01/2008) 
und Computer Bild (Testsieger in Ausgabe 03/2009) empfehlen Trusted Shops als 
sichere Orientierungshilfe im E-Commerce. 

Ihre Vorteile durch Trusted Shops 

 Mehr Kunden - durch das bekannteste Shop-Siegel 
 Mehr Umsatz - durch das höhere Verbraucher-

vertrauen 
 Mehr Vorauskasse - durch integrierten Käuferschutz 
 Mehr Kundenbindung - durch unseren Kunden-

service 
 Mehr Sicherheit - durch Prüfung und Abmahnwarner 

 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Trusted Shops 

Homepage unter http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/, telefonisch unter 0221-
775 36 87 oder per E-Mail unter sales@trustedshops.de. 
 

http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/�
mailto:sales@trustedshops.de�
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Über die Autoren 

 

Dr. Carsten Föhlisch 

Seit April 2000 Rechtsanwalt und Justiziar der Trusted Shops GmbH. Er ist 
Lehrbeauftragter der Hochschule Pforzheim und regelmäßig als Referent für 
Verbraucherschutzrecht im E-Commerce tätig, u.a. für Verbraucherzentrale 
Bundesverband e.V. (vzbv), Wettbewerbszentrale e.V. (WBZ), Universität 
Münster (ITM) und Management Forum (Verlagsgruppe Handelblatt). Experte 
in Verbrauchersendungen, u.a. ARD Ratgeber Recht, SWR Infomarkt, Ein 
Fall für Escher (MDR), Die Jury hilft (RBB), WDR markt. Sachverständiger im 
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages zum Gesetz zur Neuordnung 
der Vorschriften des Widerrufs- und Rückgaberechts 2009. Veröffentlichun-
gen zu rechtlichen Problemen des Onlinehandels, u.a. „Verbraucherschutz im 
Internet“, in: Hoeren/Sieber (Hrsg.), Handbuch Multimedia-Recht, Rechtsfra-
gen des elektronischen Geschäftsverkehrs, 24. Auflage, München 2010, 
„Globales Leihhaus Internet“ statt Onlinehandel? Wertersatz für Nutzungen 
nach fernabsatzrechtlichem Widerruf (zusammen mit RA Dr. Felix Buch-
mann), MMR 2010, 3 ff., „Das Widerrufsrecht im Onlinehandel“, Verlag C.H. 
Beck, September 2009, „Widerrufsfrist im Fernabsatz – Ungleichbehandlung 
von Online-Shops und ebay-Verkäufern?, zusammen mit RiOLG Dr. Helmut 
Hoffmann, in: NJW S. 2009, 1175-1179 „Von Dessous, Deorollern und Diabe-
tes-Streifen - Ausschluss des Widerrufsrechts im Fernabsatz“, zusammen mit 
R. Becker, in NJW 2008, S. 3751-3756, „Internethändler erhalten mehr 
Rechtssicherheit“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.03.2008, Nr. 67 / Seite 
21, „Endlich Rechtssicherheit im Fernabsatz durch die neue Muster-
Widerrufbelehrung?“, in: MMR 2007, S. 749, „Ist die 
Musterwiderrufsbelehrung für den Internethandel noch zu retten?“, in MMR 
2007, S. 139-143 , „Von Quelle bis eBay: Reformaufarbeitung im Versand-
handelsrecht“, zusammen mit R. Becker, in NJW 2005, S. 3377-3381. Stv. 
Vorsitzender des D21 Gütesiegel Monitoring Boards. (www.internet-
guetesiegel.de ). 

 

Martin Rätze 

Diplom-Wirtschaftsjurist und seit Oktober 2008 Mitarbeiter in der Rechtsabtei-
lung der Trusted Shops GmbH. Er studierte Deutsches und Europäisches 
Wirtschaftsrecht an der Universität Siegen. Während dieser Zeit absolvierte er 
einen einjährigen Auslandsaufenthalt an der National and Kapodistrian Uni-
versity of Athens, Griechenland. Er ist Autor im www.shopbetreiber-blog.de 
und berichtet regelmäßig über die aktuelle Rechtsprechung zum E-
Commerce. Außerdem schreibt er eine Kolumne im Magazin t3n zum Thema 
"Die rechtlichen Stolpersteine bei Online-Shops" und ist Referent bei ver-
schiedenen Industrie- und Handelskammern zum Thema "Online-Recht". 
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